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ANDREAS RESCH

DIE WUNDER VON LOURDES I

Prof. DDr. P.Andreas Resch, geb. am 29.10.1934 in Steinegg bei Bozen/Südtirol.
1955 Eintritt in den Redemptoristenorden; 1961 Priesterweihe. 1963 Doktorat der
Theologie an der Universität Graz, Studium der Psychologie an den Universitäten
Freiburg und Innsbruck, 1967 Doktorat der Philosophie (Psychologie und Volks
kunde) an der Universität Innsbruck. Psychoanalytische und verhaltenstherapeu
tische Ausbildung in Innsbruck, München und London. Psychotherapeutische
Praxis bis 1980. Von 1969-2000 Professor für Klinische Psychologie und Pa-
ranormologie an der Accademia Alfonsiana, Päpstliche Lateranuniversität, Rom.
Gastvorlesungen in den USA, Japan und Australien. Seit 1980 Direktor des von
ihm gegründeten Instituts für Grenzgebiete der Wissenschaft (IGW), Initiator und
Leiter der Internationalen IMAGO MUNDI-Kongresse (1966-1995). Herausge
ber: Zeitschriften Grenzgebiete der Wissenschaft und ETHICA Wissenschaft und
Verantwortung. Buchreihen: hnago Mundi {\5 Bde.); Grenzfragen {\9 "Qdef Per-
sonation and Psychotherapy (5 Bde.); Wissenschaft und Verantwortung (3 Bde.);
Burkhard Heim: Einheitliche Beschreibung der Welt (4 Bde.); Wunder von Seligen
und Heiligen (3 Bde.); Selige und Heilige Johannes Pauls II. (6 Bde.); Reihe R (4
Bde.); Lexikon der Paranonnologie (Bd. 1); Inhaber des Resch Verlages - zahlrei
che Veröffentlichungen. Mitarbeit an Fernseh und Kinofilmen.

Die Bilder der Geheilten, mit Ausnahme jenes von Vittorio Michele, bezogen wir
von Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes/Phototheque. Abb. 3 trägt das © Sanc-
tuaires Notre-Dame de Lourdes „Vincent".

Aus Anlass der 150-Jahrfeier der Marienerscheinungen vor der 14-jährigen
Bernadette Soubirous in der Grotte von Massabielle bei Lourdes, Frankreich,
hat das Lourdes Magazine^ eine Sondernummer zu den bis heute von der Kir
che anerkannten 67 Wunderheilungen herausgegeben, was uns Anlass ist, über
diese Heilungen ausführlich zu berichten.

1. GESCHICHTE

Die Wunderheilungen von Lourdes haben ihren Ursprung in den Visionen und
Auditionen der hl. Bernadette Soubirous und in der damit verbundenen Frei-

' Lourdes: Heilungen und Wunder. Sonderausgabe der Zeitschrift Lourdes Magazine. Lourdes
2008, mit Poster der Wunderheilungen + Begleiter zum Wasserweg.
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legung der Quelle in der Grotte von Massabielle, die bis heute Zufluchtsort

unzähliger Heilungsuchender ist.

1. Bernadette Soubirous

Bernadette Soubirous (Abb. 1) wurde am 7. Januar 1844 als ältestes von sechs

Kindern einer armen Müllerfamilie in Lourdes geboren. Sie wuchs in einer al-

Abb. !: Bemadclte Soubirous (1844- 1879)
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ten, dunklen und feuchten Mühle, einem ausgedienten Gefängnis, auf, wo sie

sich vermutlich jenes Asthmaleiden zuzog, das sie ihr Leben lang begleitete.
Am 11. Februar 1858 hatte die 1,4 m große, ungebildete Bernadette mit

ihren gesundheitlichen Problemen ihre erste Vision einer weiß gekleideten

Dame, was ihr zunächst Stockschläge von Mutter und Schwester und die

negative Reaktion der nächsten Umgebung einbrachte. Diese schlug jedoch
schon bei der zweiten Vision am Sonntag, den 14. Februar, in breite Neugierde

um. Bernadette selbst fiel dabei in Ekstase, aus der sie erst wieder zum Wach-

bewusstsein kam, nachdem sie in die nahegelegene Mühle geschleppt worden
war, wo ihr die Mutter, die ihr verboten hatte, zur Grotte zu gehen, eine Tracht
Pmgel versetzen wollte. In der 9. Vision, am 25. Febmar, wurde Bernadette

mit dem Aufbrechen der Quelle und in der 16. Vision, am 25. März, mit der

Mitteilung der Erscheinung bedacht, dass diese die Unbefleckte Empfängnis
sei. Die letzte Vision ereignete sich am 16. Juli 1858.-

Das weitere Leben der Bernadette war durch ihren Eintritt ins Kloster und

durch ständige Krankheit gekennzeichnet, die schließlich in Knochenfraß

überging und ihrem Leben am 16. April 1879, im Alter von 35 Jahren, ein

Ende setzte. Ihr anlässlich der Seligsprechung am 14. Juni 1925 exhumierter
Leichnam ist unverwest. Am 8. Dezember 1933 wurde Bernadette Soubirous

heiliggesprochen.

2. Heilungen

Was Bernadette beim Volk zur Heiligen machte, waren jedoch nicht ihre Vi
sionen, sondern die mit dem Auftreten der Quelle einsetzenden Heilungen.
Dies spricht nicht zuletzt auch für die Echtheit der in den Visionen erhaltenen
Botschaften und von Bernadette selbst, da sie die Heilkraft nicht ihrer Person,

sondern dem Wasser zuschrieb. Von da an wurde die Grotte von Massabielle

bei Lourdes (Abb. 2) mit der aufgebrochenen Wasserquelle zum Zufluchtsort

von Kranken aus aller Welt.

Das erste Wunder ereignete sich, wie im Folgenden näher beschrieben, am

1. März 1858, als die 38-jährige Catherine Latapie ihren gelähmten Ami in

das Wasser der Lourdesquelle tauchte und danach den Arm sofort wieder be

wegen konnte. Die Behindemngen und Krankheiten, von denen die Menschen

in den darauffolgenden 150 Jahren durch den Kontakt mit dem Lourdeswasser

- P. Dondf.linüfr: Die Visionen der Bernadette Soubirous (2003).
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(Abb. 3) bzw. im Gebet zu Unserer Lieben Frau von Lourdes geheilt wurden,

waren unterschiedlicher Art. An die 30.000 Heilungen soll es gegeben haben,

von denen 7.000 dokumentiert und 67 bislang von der Kirche als Wunder

anerkannt wurden.

Abb. 2 (links): Grölte von Massabiellc

Abb. 3 (rechts): Bäder (Foto Vincent)

3. Wunderheilungen

Der Weg von einer erfolgten Heilung bis zur Anerkennung als Wunder ist ein

langer Prozess, wie der derzeitige Leiter des bereits 1883 errichteten Ärztebü
ros von Lourdes, Dr. Patrick Theillier, feststellt.

a) Medizinisches Gutachten

Die Heilungen von Lourdes unterliegen von Beginn an der Begutachtung
durch Mediziner. 1859 wurde Prof. Henri Vergez von der Medizinischen Fa

kultät der Universität Montpellier von der Bischöflichen Untersuchungskom
mission beauftragt, die Heilungen zu überprüfen. Er hatte dieses Amt bis zu
seinem Tod 1886 inne und legte in diesem Zeitraum sieben medizinisch nicht

erklärbare Fälle zur kirchlichen Beurteilung der Wunderfrage vor.
1883 wurde von Ärzten das sogenannte Bureau des Constatations Medica-

les (Ärztebüro) errichtet, dessen erster Leiter Baron Dr. George-Fernand Du-
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not de Saint-Maclou war. 1905 ließ Papst Pius X. durch seinen persönlichen
Arzt, Dr. med. Lapponi, dem damaligen Leiter des medizinischen Konstatie-
rungsbüros, Dr. Gustave Boissarie^, den Wunsch vortragen, die auffallendsten

1 Heilungen einem medizinischen Un-

h  d F " ' S d*'

nade. Dort liegt auch das Verzeichnis
Abb. 4: Lourdes-Basilika (jer Internationalen Ärzte- Vereinigung

von Lourdes (A.M.I.L. = Association Medicale Internationale de Lourdes)
auf, der gegenwärtig mehr als 10.000 Ärzte aus allen Ländern der Welt ange
hören. Ein zweiter Teil des Ärztebüros von Lourdes, die sogenannten „neuen
Räume", ist im Erdgeschoss des „Obdachs der Pilger" {Abri des Pelerins) un
tergebracht. Dort befinden sich Untersuchungssäle und auch ein Vortragsraum

sowie eine große Bibliothek mit medizinischen Werken und Büchern über

Lourdes aus der ganzen Welt.

Das Ärztebüro von Lourdes, das von einem Arzt geleitet wird - derzeit,
wie erwähnt, von Dr. Patrick Theillier - gilt als erste Kontrolle und Ent

scheidungsinstanz bei Heilungen. Bevor nämlich weitere Untersuchungen
vorgenommen werden, müssen alle angeblich Geheilten auf der Liege im Me
dizinischen Büro Platz nehmen (Abb. 5), da jeder, der sich besser fühlt, an ein

Wunder glaubt. Der geübte und fachliche Blick lässt Jedoch schon sehr bald
erkennen, wie Theillier bemerkt, was überhaupt als Wunder in Frage kommt.
Es werden daher nur die „großen Fälle" untersucht. Die gerade in Lourdes an
wesenden Ärzte werden jeweils über die genaue Zeit der Untersuchung unter
richtet und zur Teilnahme eingeladen. Auch nicht-katholische und selbst athe-

Abb. 4: Lourdes-Basilika

Dr. med. Boissarie: Die grossen Heilungen von Lourdes (1902),
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istische Ärzte haben zu diesen Untersuchungen Zutritt. Es handelt sich dabei
um etwa 50 Fälle pro Jahr. Die geheilte Person muss sich nach einem Jahr er
neut zur Untersuchung einfinden und vielfach auch noch in den Folgejahren,

um zur Gewissheit einer definitiven Heilung zu gelangen, wobei meistens nur

Abb. 5; Dr. Palrick Theillicr im Ärztebüro

mehr etwa 10 Fälle für eine zusätzliche Untersuchung übrig bleiben. Für diese

Untersuchung wurde 1947 zunächst ein „nationales" und ab 1951 Qm Interna
tionales Medizinisches Komitee von Loiirdes {Comite Medical International
de Lonrdes, CMIL) eingerichtet, das mit etwa 20 prominenten medizinischen
Experten verschiedener Disziplinen und unterschiedlicher religiöser Einstel
lung besetzt ist. Der derzeitige Vorsitzende dieses Ärztekomitees ist Prof.
FRANgois-BERNARO MicHEL, Pncuniologe am Centre Hospitalier Universitaire
in Montpellier.

Kritierien

Das Internationale Ärztekomitee von Lonrdes hat bei der Zusammenkunft am

27. und 28. November 2005 in Paris folgende drei Etappen für die Überprü
fung einer angeblichen Heilung festgelegt:

„1. ETAPPE: Von der „erklärten" Heilung zur „unerwarteten" Hellung

Die Erklärung einer Heilung, die von demjenigen, der sich für geheilt hält,
als eine Gnade erlebt wird, wird als solche in all ihren Dimensionen von dem
ständigen Arzt aufgenommen, der die erste notwendige Einschätzung vor
nimmt:
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- Rekonstruktion der Krankheitsgeschichte und Untersuchung des derzeiti

gen Zustandes.

- Kennenlernen der Persönlichkeit des Patienten, um auf Anhieb Betrug,
Simulierung, Täuschung oder auch ein möglicherweise hysterisches oder

psychisches Leiden auszuschließen.

- Beurteilung, ob diese Heilung eindeutig aus dem Rahmen der üblichen

medizinischen Vorhersagen in Bezug auf die betreffende Krankheit her

ausfällt.

- Aufzeichnung der Umstände der Heilung, wenn sie in einer außerordentli

chen, unvorhersehbaren, auffallenden, erstaunlichen Weise erfolgt ist.

Manche dieser Erklärungen werden dann „ohne Folge/f' oder ̂^abwarteuct^ ad

acta gelegt, oder aber sie werden im Blick auf ihre Anerkennung als „uner

wartete Heilungen" registriert.

Der Bischof der Diözese, in welcher der Geheilte wohnt, wird dann davon

in Kenntnis gesetzt, dass diese Heilung Gegenstand einer Untersuchung ist. Er
kann auch einen Arzt bestimmen, der darüber unterrichtet wird.

2. ETAPPE: Von der „unerwarteten" Heilung zur „bestätigten" Heilung

In den Dossiers der „unerwarteten Heilungen" wird weiter ermittelt, um zu
sätzliche Untersuchungen für die Beurkundung zu erlangen. Dies besteht zu

nächst in einer vergleichenden Prüfung der medizinischen Dokumente aus der

Zeit vor der Heilung sowie der Zeit danach, um sicherzustellen, dass es unbe

streitbar einen Übergang von einer bekannten, genau diagnostizierten Krank
heit zu einem Zustand der Gesundung gibt. Man versucht auch zu ergründen,

ob diese Heilung in ihrer Entwicklung einen ganz ungewöhnlichen Zug auf
weist. Ein Mitglied des CMIL holt die Ansicht einer größtmöglichen Zahl an

professionellen Fachleuten ein, bevor dann das Dossier der Beurteilung der

Kollegen des CMIL unterbreitet wird.

Am Schluss legt das CMIL diese Heilung „ohne Folgen ad acta alF oder

aber es bestätigt diese Heilung, die sie als „durch Argumente gestützt und

erprobt" einschätzt.

3. ETAPPE: Bescheid der Anerkennung des außergewöhnlichen Charak

ters einer Heilung

Dies ist die letzte Etappc, bei der das CMIL den „außergewöhnlichen Cha
rakter" einer Heilung beim derzeitigen Stand der medizinischen Kenntnisse

bestätigt.
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Dann wird das Dossier vom Bischof von Tarbes und Lourdes an den Diöze-

sanbischof der geheilten Person weitergeleitet.

Im Licht der Kriterien von [Prospero] Lambertini wird sichergestellt, dass

man es tatsächlich mit einer vollständigen und dauerhaften Heilung von einer

schweren, unheilbaren Kranklieit oder einer Krankheit mit sehr ungünstigen
Heilungsaussichten zu tun hat, die schnell eingetreten ist.""*

Prospero Lambertini

Die genannten Kriterien von Prospero Lambertini, dem späteren Papst
Benedikt XIV. (1740-1758; Abb. 6), lassen sich wie folgt zusammenfassen:

1. Die Krankheit muss schwer und ihre Heilung laut Urteil qualifizierter Ärz
te extrem schwierig bis unmöglich sein.^

2. Die Krankheit darf sich nicht schon kurz vor dem Abklingen befinden

oder bei der Krisis angelangt sein, welche der Heilung des Kranken vo

rausgeht.^' Nicht gegen ein Wunder spricht jedoch, wenn die Krankheit

normalerweise durch ein Medikament oder andere ärztliche Mittel geheilt

werden kann, diese Mittel aber dort fehlen, wo sich das Wunder ereignet.

3. Es dürfen keine Medikamente verabreicht worden sein, die eine solche

Krankheit heilen könnten. Femer muss sicher sein, dass sich die ver

wendeten Medikamente als unwirksam erwiesen.'

4. Die Heilung muss plötzlich erfolgen.^

5. Die Heilung muss vollständig sein.'' Zurückbleiben dürfen lediglich harm

lose Folgeerscheinungen, wie etwa Narben.'"

■* Nach: Lourdes: Heilungen und Wunder, S. 5-6.
Benedictus XIV.: De Lambertinus Opus De Ser\'orum Dei Bealificatione et Beatorum Cano-

nizatione, in septem volumina distributum. Tomus IV (1841), cap. Vlll, 3-5; S. 88: „Dictuin,
morbum deberc es.se gravem, et vel impossibilem, vel curatu dihcileni, ut sanatio miraculo sit
adscribenda "

Ebd., cap. VIII, 6-7, S. 90: „Quod attinet ad secundum, ut videlicet morbus non sit in ultima
parte status, ita ut non multa post declinare debeat, ... ."
' Ebd., cap. Vlll, 8, S. 90-91: „Posita applicatione medicamentorum, pro regula statui po-

test, in judicio ferendo, sanationem non miraculo, sed viribus medicamentorum esse adscri-
bendam; sanationem esse miraeulo, et non viribus medicamentonim adscribendam, si con.stet,
medicamenta adhibita non fuisse apta, sed aut nocua, aut inutilia;... ." ; vgl. cap. Vlll, 9- 11, S.
91-93.

Ebd., cap. Vlll, 12, S. 93: „Succedit quartum requisitum, ut sanatio videlicet subita sit, et hat
in istanti..."; vgl. cap. VIII, 12-18, S. 93-97.

'' Ebd., cap. Vlll, 19, S. 97: „Videlicet ut sanatio miraculo adscribatur, debet etiam esse
perfecta, non manca, aut concisa".

Ebd., cap. VIII, 19-25, S. 97-102.
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6. Der Heilung darf keine größere heilsame Krise vorausgegangen sein,"
dies unter Bezugnahme auf Galenus, demzufolge die Natur eine Heilung
auf dreifache Weise bewirken könne: durch Dekubitus, durch Krisis und

durch einfache Remission.'^

7. Die Heilung muss sich als stabil und dauerhaft erweisen.'^

Diese Kriterien sind grundsätzlicher Natur, insbesondere jene, denen zufolge
sich die Heilung von einer schweren Krankheit als plötzlich, vollständig und

dauerhaft erweisen muss, und sie gel-
ten daher genauso für die Heilungen
Lourdes wie auch für die Heilungen bei
den Heiligsprechungsverfahren''*.

Lourdes ist es in diesem Zusam-

menhang zur Regel geworden, dass der

Internationalen Ärztevereinigung erst
dann eine Heilung zur weiteren Prü-

«ff unterbreitet wird, wenn vorher im
.^9 Ärztebüro von Lourdes mit Zweidrittel-

mehrheit der anwesenden Ärzte das Prä-

dikat der medizinischen Unerklärbarkeit

ausgesprochen wurde. Von zentraler Be-

deutung ist dabei auch die Verbindung
des Aufenthalts in Lourdes mit der Hei

lung. Die Arzte beschränken sich dabei
Abb. 6: Papst Benedikt XIV, , . , ^

wie bei der Consulta Medica'^ im Rah

men der Heiligsprechungsverfahren, auf die Feststellung der medizinischen
Unerklärbarkeit der Heilung. Hier legte schon Dr. Alphonse Olivieri'^, der

" Ebd., cap. VIII, 26, S. 102: „Sextum itaque requisitum est, ut nulla notatu digna evacuatio,
seu crisis praecedal cum causa".

Ebd., cap. VIII, 27, S. 102: „Juxla Galenum in 3. de crisibus, Iripltci modo potent natura
sanlilatem inducere, per decubitum, per crisim, et per simplicem solutionem" („Decubilus est
depositio humoris peccantis a parle nobili ad ignobilem"); (Crisis ab eodem definitur 3. aphor
13, Subita ac repentina in morbo mulalio).

Ebd,, cap. VIII, 31, S, 103: „Quod allinet ad ultimum, ne scilicet morbus sublatus redeal.,
Sufficil ergo, quod sanitas fuerit verosimiliter duratura"; siehe cap, VIII, 29-36.

F. Veiiaja; Heiligsprechung (1998).
A, Resch: Wunder der Seligen 1983-1990 (1999); ders,: Wunder der Seligen 199] -1995

(2007),
A. Olivieri: Difficultes contre le caractere extranaturel des guerisons de Lourdes de 1958

(i960), S. 247-270; ders.: Gibt es noch Wunder in Lourdes? (1973); ders.: Y a-til ancore de
miracles ä Lourdes ? (1976),
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langjährige Präsident (1959-1971) des Ärztebüros von Lourdes, besonderen
Wert auf den Hinweis, dass vor einer bischöflichen Entscheidung über eine
Heilung von den Ärzten niemals der Begriff „Wunder'' gebraucht wird. Das
heutige Komitee wünscht zudem, dass man in Zukunft zwischen Heilungen
unterscheidet, die „spontan aufgetreten", sind, solchen, die „medizinisch un-

tennauerf' sind, und Heilungen, die „beim derzeitigen Kenntnisstand der Me

dizin unerklärlich" sind.

b) Die kirchliche Anerkennung der Heilung als Wunder

Erst wenn beide Instanzen - sowohl das Ärztebüro als auch das Internationa

le Medizinische Komitee von Lourdes - nach gewissenhaften, meist jahre
langen Untersuchungen zum Ergebnis „medizinisch unerklärbar" gekommen
sind, wird das Aktenstück über eine Heilung der kirchlichen Autorität, dem
Bischof von Tarbes und Lourdes. vorgelegt, der die Dokumente an den zustän
digen Diözesanbischof weiterleitet. Bei den Heilungen in Lourdes steht die
kanonische Erklämng über ein „Wunder" jeweils jenem Bischof zu, in dessen
Diözese der Geheilte lebt. Mit der Entscheidung des Diözesanbischofs, der für
seine Urteilsbildung eine kanonische Kommission (in die auch medizinische
Fachleute berufen werden) einsetzt, endet das kirchliche Entscheidungsver
fahren.

Während also bei den Heiligsprechungsverfahren die Erklärung über ein
Wunder dem Papst obliegt, trifft bei den Heilungen in Lourdes jener Diöze

sanbischof die Entscheidung, in dessen Diözese der Geheilte wohnt.
So wird in Lourdes als „Wunderheilung" eine in erwiesenem Zusammen

hang mit der Anrufung „Unserer Lieben Frau von Lourdes" erfolgte Heilung
bezeichnet, die wissenschaftlich nicht erklärbar ist und von der Kirche in Ver

tretung des für die geheilte Person zuständigen Bischofs als Wunder aner
kannt wird.

II. DIE 67 OFFIZIELL ANERKANNTEN

WUNDERHEILUNGEN VON LOURDES

Die hier angeführten 67 Wunderheilungen fallen in die Zeit von 1858 bis 2008.
Die Darlegung der einzelnen Heilungen umtasst jeweils kurz die Lebensda
ten der betreffenden Person, eine Beschreibung ihrer Krankheit, die Art der

'"Tu. Manchapan: Le.s Guerisons de Lourdes (1994).
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Heilung mit dem medizinischen Gutachten und der Anerkennung als Wunder
durch den zuständigen Bischof. Das Außergewöhnliche ist dabei neben der

spontanen Wiederherstellung der Gesundheit vor allem in der Zeit gelegen, in
der die Heilung erfolgte, meist innerhalb weniger Sekunden.

Die für die Darlegung verwendeten Unterlagen stützen sich in erster Li

nie auf die Veröffentlichungen der langjährigen Leiter des Ärztebüros, Dr.
Gustave Boissarie (1891 bis zum 1. Weltkrieg), Dr. Theodore Mangiapan

(1972-1990) und Dr. Patrick Theiluer (ab 1998). Als hilfreich erwies sich
auch die Sonderausgabe des Lourdes Magazine Lourdes: Heilungen und Wun
der, während die übrige Literatur nur beratenden Charakter hatte, sofern sie
nicht Originalquellen der Heilungsprotokolle enthielt.

Die, wie eingangs erwähnt, von Phototheque in Lourdes bezogenen Bilder

wurden von mir für diese Veröffentlichung eigens aufbereitet. Von einigen

Geheilten gibt es keine Bilder.

Die Beschreibung folgt der chronologischen Reihung der Geheilten.

1 Catherine LATAPIE

Sachverhalt: Catherine Latapie, bekannt als Latapie-Chouat, wurde 1820

geboren und lebte zum Zeitpunkt der Heilung, am 1. März 1858, mit ihrer

Familie einige Kilometer von Lourdes entfernt, in Loubajac.

—  1 Im Oktober 1856 stürzte sie von einem
'  ̂ Baum und zog sich eine Ven-enkung des

Oberanns sowie eine Zeniing des rechten

Armplexus zu, was zu einer Lähmung der
I  rechten Hand, vom Typ Ellenbogen, führte.
I  Catharine konnte die beiden letzten Finger
'  der rechten Hand nicht mehr bewegen, die
'  im typischen Greifreflex verblieben, was

Als sie von der wundertätigen Quelle hör-

stand sie, obwohl hochschwanger, einer

plötzlichen Eingebung folgend, in der Nacht
■  vom 28. Februar auf den 1. März 1858 um
3.00 Uhr morgens auf, weckte ihre kleinen

Kinder und machte sich auf den Weg nach Lourdes. Im Morgengrauen des 1
März 1858 kam sie zur Grotte, traf dort auf Bernadette, die gerade ihre 12
Vision hatte, kniete nieder und betete. Dann tauchte sie ihre Hand in die kleine
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Mulde, in die das Quellwasser floss, das Bernadette drei Tage zuvor nach den

Angaben der „Dame" entdeckt hatte. Sofort wurden ihre Finger wieder gerade
und geschmeidig. Sie konnte diese, die auf keine medizinischen Behandlung
mehr angesprochen hatten, wieder ausstrecken und beugen und genauso gut
gebrauchen wie vor dem Unfall. Augenblicklich setzten auch die Wehen ein.

Sie begab sich unverzüglich nach Hause, wo sie noch am Abend desselben Ta

ges (dieser Umstand ermöglichte auch die genaue Datierung der Heilung) ihr
drittes Kind, Jean-Baptiste, zur Welt brachte, der 1882 zum Priester geweiht
wurde.

Medizinisches Gutachten:

Diagnose: Lähmung der rechten Hand infolge Verrenkung des Oberarms
und Zerrung des rechten Armplexus für 16 Monate.

Prognose: Keine Aussicht auf Heilung (infaust quoad valetudinem).
Therapie: Angemessen, aber unwirksam.

Art der Heilung: Plötzlich, vollständig und dauerhaft, medizinisch nicht er

klärbar.

Kirchliche Approbation:

Am 18. Januar 1882 wurde die Heilung von Catherine Latapie durch Bi

schof Laurence von Tarbes als Wunder anerkannt.'^

2 Louis BOURIETTE

Sachverhalt: Louis Bouriette, geboren 1804, lebte und arbeitete zur Zeit der

Heilung im März 1858 in Lourdes.

Bouriette war Steinmetz. 1839 kam es

einem Steinbruch zur Explosion einer

.5^ fvjH .. . während sein Bruder unmittelbar neben
ihm getötet wurde. Auch die Sehkinft des

von Cazenave in Dienst, wo der Vater von

Bernadette Soubirous sein Arbeitskollege
Aufbrechen der Quelle

liVv ^ in der Grotte von Massabielle am Don-

J, M. Tauriac: Wunder in Lourdes (1957), S. 155f.; Th. Mangiapan: Les Guerisons de
Lourdes, S. 59-60.



Die Wunder von Lourdes I III

nerstag,den25.Februar 1858,hörte, warervollZuversicht,dortHilfeziierfahren.
Er ersuchte seine Enkelin, die mit Bernadette befreundet war, ihm etwas von dem
Wasser zu bringen, mit dem Bernadette sich im Auftrag Marias gewaschen hatte.
Über den weiteren Verlauf berichtet der Arzt und erste „medizinische Fach
mann" von Lourdes, Dr. Dozous, der die Aussagen Bouriettes aufzeichnete:

„Nachdem Bernadette die Quelle, die so viele Kranke heilte, aus dem Boden der
Grotte ausgegraben hatte, wollte ich sehen, ob dieses Wasser auch mein Auge hei
len könne. Als ich in Besitz dieses Wassers gekommen war, betete ich zu Unserer
Lieben Frau von der Grotte und flehte demütig, sie möge mir beistehen, während
ich mein Auge mit dem Wasser aus der Quelle wusch. Ich wusch mein rechtes
Auge innerhalb kurzer Zeit mehnnals, und nach diesen Waschungen konnte ich
genauso ausgezeichnet sehen wie jetzt."'''

Die Heilung erfolgte im März 1858, im 54. Lebensjahr von Louis Bouriette,
der bei der Erblindung 18 Jahre alt gewesen war.

Medizinisches Gutachtern

Der behandelnde Arzt, Dr. Dozous, bestätigte in seinem Bericht den irrever
siblen Sehverlust des rechten Auges von Louis Bouriette.

Diagnose: Völlige Blindheit auf dem rechten Auge aufgrund von Verlet
zungen durch die Explosion einer Sprengmine.

Prognose: Keine Aussicht auf Heilung (infaust quoad valetudinem).
Therapie: Behandlung der Verletzung.
Art der Heilung: Plötzlich, vollständig und dauerhaft, medizinisch nicht er

klärbar.

Kirchliche Approbation:

Die von Bischof Bertrand Latirence eingesetzte Untersuchungskommission
nahm den Bericht von Dr. Dozous am 28. Juli 1858 entgegen. 1860 erklär
te Dr. Henri Vergez, Professor an der Fakultät von Montpellier und Medizi
nischer Leiter der Heilquellen von Bareges in einem von Bischof Laurence
erbetenen vorläufigen Bericht: „Dieses Ereignis (die Heilung) hat übernatür
lichen Charakter." Am 18. Januar 1862 wurde die Heilung durch Bischof Ber-
trand-Severe Laurence von Tarbes als Wunder anerkannt.-"

3 Blaisette CAZENAVE

Sachverhalt: Blaisette Cazenave wurde 1808 als Blaisette Soupene geboren
und wohnte zum Zeitpunkt der Heilung, im März 1858, in Lourdes.

J. M. Tauriac: Wunder in Lourdes, S. 2! f.

Tu. Mangiapan: Les Guerisons de Lourdes, S. 54-59.
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Cazenave litt nach ärztlichem Attest seit drei Jahren an einer chronischen Bin

dehaut- und Lidentzündung mit Auswärtskehrung der freien Augenlidränder

(Blepharitis, Ektropium), die mit Komplikationen einherging. Die damalige
Medizin konnte ihr keine wirksame Hilfe bieten. Ihre Krankheit wurde daher

für unheilbar erklärt.

Als sie in dieser Aussichtlosigkeit von der Heilwirkung des Wassers in der

Grotte von Massabielle erfuhr, beschloss sie, dorthin zu gehen und Bernadet

tes Gesten an der Grotte nachzuahmen: Wasser aus der Quelle trinken und sich

das Gesicht waschen. Nach der zweiten Waschung war sie völlig geheilt! Die

Lider zogen sich wieder hoch, die Wülste waren weg, Schmerz und Entzün

dung verschwanden.

Prof. Dr. Henri Vergez, ein erfahrener Mediziner, der B. Cazenave im Juni

1960 einer Kontrolle unterzog, bestätigte die vollkommene Heilung der Au

gen und Augenlider. Die Außergewöhnlichkeit der Heilung war für ihn des

halb so bedeutend,

„weil die organische Erkrankung der Lider sehr beeindruckend war ... und zu der
schnellen Wiederherstellung des Gewebes in seiner nomialen organischen und vi
talen Funktion noch das Hochziehen der Lider hinzukam"-'.

Medizinisches Gutachten:

Diagnose: Chronische Bindehaut- und Lidentzündung mit Auswärtskeh
rung der freien Augenlidränder (Blepharitis, Ektropium) für drei Jahre.

Prognose: Keine Aussicht auf Heilung (infaust quoad valetudinem).
Therapie: Angemessen, aber unwirksam.
Art der Heilung: Plötzlich, vollständig und dauerhaft, medizinisch nicht er

klärbar.

Kirchliche Approbation'.

Am 18. Januar 1862 wurde die Heilung von Blaisette Cazenave durch Bi

schof Bertrand-Severe Laurence von Tarbes als Wunder anerkannt.--

4 Henri BUSQUET

Sachverhalt'. Henri Busquet wurde 1842 geboren und lebte zur Zeit der Hei
lung, am 29. April 1858, im benachbarten Nay, wo auch die Heilung erfolg
te.

Nach; Lourdes: Heilungen und Wunder, S. 12; Tu. Mangiapan: Les Guerisons, S. 60-61.
-- Tu. Mangiapan: Les Guerisons, S. 60.
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Die Krankheit Busquets begann im November 1856 mit Fieber, das zunächst

als typhusähnlich beurteilt wurde, doch handelte es sich in Wirklichkeit um
erste Anzeichen einer Tuberkulose. Dem folgte ein Abszess am Hals, kon

kret eine eitrige Drüsenentzündung, die mangels Behandlung auf die rechte
Seite des Brustkorbs ausstrahlte. Nach einigen Monaten öffnete der Arzt den

Abszess, um eine Fistelbildung zu verhindem. Die weitere Entwicklung war

jedoch von großen Komplikationen getragen. Während eines kurzen Aufent
halts in Cauterets verschlimmerte sich die Krankheit und Anfang 1858 bildete

sich am Halsansatz ein riesiges eiterndes Geschwür. Dazu kamen noch Ent

zündungen der benachbarten Lymphdrüsen. Anzeichen von Besserung gab es

nicht.

In diesem Zustand wollte Busquet zur Lourdesgrotte gehen, doch die Eltern

erlaubten es nicht. Dennoch ersuchten sie eine Nachbarin, ihm Lourdeswasser

zu bringen. Am Abend des 28. April 1858 legte Busquet einen mit dem Wasser
getränkten Verband um den Hals, während seine Familie betete. Nach einer

ruhigen Nacht war das Geschwür vernarbt, die Infektion abgeklungen und die
Lymphknoten waren verschwunden. Der plötzlichen und vollständigen Hei

lung folgte kein Rückfall.
Dieser Befund veranlasste Prof. Dr. Hemy Vergez ohne Zögern zur Aussa

ge: „Diese Heilung liegt außerhalb der Gesetze der Natur.

Medizinisches Gutachten;

Diagnose: 15-monatige fistelartige Drüsenentzündung im Halsbereich (ein

deutig tuberkulös).

Prognose: Keine Aussicht auf Heilung und Lebensgefahr (infaust quoad
valetudinem et vitam).

Therapie: Angemessen, aber unwirksam.

Art der Heilung: Plötzlich, vollständig und dauerhaft, medizinisch nicht er

klärbar.

Kirchliche Approbation:

Am 18. Januar 1862 wurde die Heilung von Henri Busquet durch Bischof

Bertrand-Severe Laurence von Tarbes als Wunder anerkannt.

5 Justin BOUHORT

Sachverhalt: Justin Bouhort wurde am 28. Juli 1856 in Lourdes geboren und

lebte dort auch zum Zeitpunkt der Heilung, Anfang Juli 1858.

Oers., ebd., S. 61.
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Justin war nach Aussagen seiner Mutter von Geburt an wiederholt krank und

galt als behindert. Mit zwei Jahren wies er einen enormen Wachstumsrück

stand auf und konnte noch nicht gehen. Au

ßerdem fieberte er immer wieder und siech

te dahin. In ihrer Verzweiflung, Justin auf

grund seiner Tuberkulose in ständigem To
deskampf zu sehen, beschloss seine Mutter

Croisine - trotz des behördlichen Verbots

flir die Bevölkerung, zur Grotte zu gehen -
diese aufzusuchen. Am späten Nachmittag
brachte sie das Kind zur Grotte, wo sich,
obwohl verboten, bereits eine Menschen

menge eingefunden hatte. Mit dem Kind im

Arm betete sie einen Augenblick lang zur

Gottesmutter und entschloss sich dann, den

sterbenskranken Jungen in der Mulde, die

Arbeiter kurz zuvor ausgehoben hatten, zu baden. Unter Geschrei versuchten

die Umstehenden sie daran zu hindern, „ihr Kind umzubringen". Nach einer

Weile hob sie Justin wieder aus der Mulde, trocknete ihn ab und machte sich

mit dem nur noch schwach atmenden Kind auf den Nachhauseweg, voller
Zuversicht, dass die Jungfrau ihr zu Hilfe kommen würde. Nach einer ruhi

gen Nacht, in der Justin mehr als je zuvor beobachtet wurde, erholte sich der
Kleine in den folgenden Tagen, ja noch mehr, er begann zur Überraschung der
Anwesenden zu gehen. Alles kam ins Lot. Wider Erwarten stellte sich auch

das Wachstum ein. Zwei Jahre nach der Heilung wurde Justin von Prof. Dr.
Henri Vergez neuerlich untersucht. Dieser schreibt: „Er hat Körperfülle ... und

eine frische Farbe"^".

Am 8. Dezember 1933 nalim Justin Bouhort noch an der Heiligsprechung
von Bernadette Soubirous in Rom teil. 1935 starb er im Alter von 79 Jahren.

Medizinisches Gutachten:

Diagnose: Chronische post-infektiöse Unterernährung mit zurückgebliebe
ner motorischer Entwicklung. Damalige Diagnose: „Schwindsucht".

Prognose: Keine Aussicht auf Heilung und Lebensgefahr (infaust quoad
valetudinem et vitam).

Therapie: Angemessen, aber unwirksam.
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Art der Heilung: Plötzlich, vollständig und dauerhaft, medizinisch nicht er
klärbar.

Kirchliche Approbation:

Am 18. Januar 1862 wurde die Heilung von Justin Bouhort durch Bischof

Bertrand-Severe Laurence von Tarbes als Wunder anerkannt.

6 Madeleine RIZAN

Sachverhalt: Madeleine Rizan wurde 1800 geboren und lebte zum Zeitpunkt
der Heilung, am 17. Oktober 1858, in Nay in der Nähe von Lourdes, wo auch
die Heilung erfolgte.

Madeleine war durch eine linksseitige Lähmung infolge einer Veitstanzat
tacke seit 1832 ans Bett gefesselt. Zunächst hatte sie Schwierigkeiten, sich im
Haus zu bewegen, dann wurde sie bettlägerig, mit schmerzhaftem Durchlie
gen und einer ganzen Reihe trophischer Störungen, wie Erbrechen und Ver
dauungsproblemen. Ihre Schmerzen standen in keinem Verhältnis zum Verlust

ihrer Sensibilität. Ihre Ärzte hatten längst jede Hoffnung auf Heilung aufgege
ben und verzichteten aufjede weitere Behandlung. Im September 1858 wurde
Madeleine Rizan die Krankensalbung gespendet. Von diesem Tag an betete sie
„um einen guten Tod". Einen Monat später, am 16. Oktober 1858, schien der
Tod unmittelbar bevorzustehen. Es gab nur noch eine letzte Hoffnung.
Am 17. Oktober brachte ihr die Tochter Lourdeswasser. Sie trank etwas da

von und benetzte damit auch Gesicht und Körper. Augenblicklich verschwand
die Krankheit. Die Kraft kam zurück, die Haut sah wieder nornial aus und
die Muskeln funktionierten wieder. Einen Tag vorher lag Madeleine noch im
Sterben und nun fühlte sie neues Leben in sich. Die Heilung war unmittelbar,
schreibt Prof. Dr. Henri Vergez in seinem Bericht.--^ Von da an führte sie noch
11 Jahre lang ein nomiales Leben. Sie starb 1869 ohne Rückfall. Die medizi
nische Kontrolle von 1860 bestätigte die völlige Heilung.

Medizinisches Gutachten:

Diagnose: Lähmung der linken Seite über 24 Jahre.

Prognose: Keine Aussicht auf Heilung und Lebensgefahr (infaust quoad
valetudinem et vitam).

Therapie: Da unwirksam, ausgesetzt.

Art der Heilung: Plötzlich, vollständig und dauerhaft, medizinisch nicht er
klärbar.

-• Th. Mangiapan: Les Guerisons, S. 62; A. Läppli:: Die Wunder von Lourdes (1995), s 47-48-
R. Laurentin; Das Leben der Bernadette (1979), S. 96 - 100.
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Kirchliche Approbation:

Am 18. Januar 1862 wurde die Heilung durch Bischof Bertrand-Severe

Laurence von Tarbes als Wunder anerkannt.

7 Marie MOREAU

Sachverhalt: Marie Moreaii wurde 1841 geboren und lebte zum Zeitpunkt der

Heilung, am 9. November 1858, in Tartas, Region Landes (Frankreich).
Marie erkrankte Anfang 1858 im Alter von 16 Jahren an einer Augenent

zündung, die sich in der Folge zum Schlechteren entwickelte. Trotz Behand
lung kam es zu einem ausgeprägten Sehverlust, der an Blindheit grenzte. Sie
musste sogar ihr Studium aufgeben, weil sie nicht mehr in der Lage war, zu
lesen und zu schreiben.

Da erfuhr ihr Vater durch die Presse von der Heilung der Madeleine Rizan

und beschloss, nach Lourdes zu gehen, um etwas Wasser aus der Grotte zu ho
len. Am 8. November 1858 begann die Familie eine Gebetsnovene. Am Abend
desselben Tages legte das junge Mädchen ein mit Lourdeswasser getränktes
Tuch auf ihre Augen. Tags darauf bemerkte sie beim Abnehmen der Binde,
dass ihre Sehkraft vollends zurückgekehrt war. Sie nahm ihre Ausbildung in
Bordeaux wieder auf, die sie zwei Jahre vorher unterbrechen musste. Spä
ter lebte Marie Moreau als verheiratete Frau in Aire-sur-Adour. Drei Monate

nach der Heilung bestätigte der Facharzt diese als spontan, dauerhaft und vom
wissenschaftlichen Standpunkt aus nicht erklärbar.-''

Medizinisches Gutachten:

Diagnose: Völlige Erblindung, vor allem des rechten Auges, durch eine
Entzündung, progressiv über 10 Monate.

Prognose: Keine Aussicht auf Heilung (infaust quoad valetudinem).
Therapie: Angemessen, aber unwirksam.
Art der Heilung: Plötzlich, vollständig und dauerhaft, medizinisch nicht er

klärbar.

Kirchliche Approbation:

Am 18. Januar 1862 wurde die Heilung von Marie Moreau durch Bischof

Bertrand-Severe Laurence von Tarbes als Wunder anerkannt.

Tu. Mangiapan: Les Guerisons, S. 62-63.
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8 Pieter DE RUDDER

Sachverhalt Pieter de Rudder wurde am 2. Juli 1822 in Jabbeke in Westflan-

dem (Belgien) geboren und am 7. April 1875 im 53. Lebensjahr in Oostacker

(Belgien) geheilt. Es ist dies die erste Heilung außerhalb von Lourdes, die

ohne Anwendung von Lourdeswasser eintrat und als Wunder anerkannt wur

de.

jy— - 1867 wurde Bieters linkes Bein durch ei-
^  nen umstürzenden Baum zerschmettert,

fcfe" Die Folge: Ein offener Bruch beider Kno-

~  ̂ chen, Schien- und Wadenbein, im oberen
•' ' Drittel des linken Unterschenkels. Eine

Wundbrandentzündung, die stark eiterte,

Fr ' sodass die Enden der Bruchstücke im Eiter

schwammen, ließen jede Hoffnung auf eine

Konsolidieiung schwinden. Dies noch dazu

einer Zeit, in der die antiseptische Be-

handlung noch unbekannt war. Der behan-

delnde Arzt, Dr. Affenaer, vermochte den

Biterungsprozess der Wunde nicht zu stop-
pen und als er sah, dass seine Behandlung

ohne Erfolg blieb, gab er jede Hoffnung auf Heilung auf. Dieselbe Ansicht
vertrat auch ein aus Brüssel herbeigerufener Arzt. Eine mehrmals von den

Ärzten empfohlene Amputation lehnte de Rudder ab und so überließen sie ihn
nach einigen Jahren erfolgloser Behandlung endgültig seinem Schicksal. De

Rudder musste die Wunden nun selbst zweimal täglich reinigen und verbin

den. Da die beiden Bruchenden vollkommen frei waren, konnte er den linken

Fuß mit Leichtigkeit so drehen, dass die Ferse nach vom und die Zehen nach

hinten standen. Ein ganzes Jahr lang musste er das Bett hüten. Schließlich

konnte er sich auf zwei Krücken voranschleppen und verblieb acht Jahre und

zwei Monate in diesem Zustand. Der untere Teil des Beines hielt nicht mehr

am oberen fest und war nach allen Seiten hin beweglich. Die beiden drei cm
voneinander abstehenden Bmchstücke der Knochen waren auf dem Grund

einer großen, pennanent eiternden Wunde sichtbar.
Als de Rudder von den Heilungen in der kürzlich nachgebildeten Lourdes-

grotte im flämischen Oostacker hörte, beschloss er eine Wallfahrt dorthin zu
untemehmen. Am Morgen des 7. April 1875 machte er sich auf den Weg und
erreichte, gestützt von seiner Frau, die ersehnte Grotte. Völlig erschöpft ließ
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er sich auf eine Bank nieder, stillte den Durst mit dem Wasser der Grotte

und fühlte sich daraufhin ein wenig wohler. Während er sich dann in tiefem

Vertrauen ins Gebet versenkte, erfasste ihn eine eigentümliche Unruhe. Fast
außer sich stand er auf, ging ohne BCrücken umher und warf sich vor dem Bild

seiner himmlischen Mutter auf die Knie. Nach einigen Minuten des innigen
Gebets kam er wieder zu sich und merkte zu seinem Erstaunen, dass er seine
Krücken nicht hatte. Er wandte den Blick zur Jungfrau empor und betete: „O
Maria, hier kniee ich vor deinem Bilde.... Ich danke, danke dir."-' Als er seine
Krücken sah, stand er auf und stellte sie an den Felsen der Grotte. Seine Frau

wurde fast ohnmächtig und die Umstehenden brachen in Tränen aus.

Die Konsolidierung des Knochens ereignete sich innerhalb weniger Minu
ten. In den folgenden Tagen untersuchte Dr. Affenaer sein geheiltes Bein und

bemerkte: „Sie sind gründlich geheilt.'"®

Die Beine Pieter de Rudders nach der Heilung und die Knochen nach der Exhumierung (nach: Dr. med Le

Bec/Leuret: Die großen Heilungen von Lourdes in ärzllicheni Urteil, 1953)

De Rudder führte von da an wieder ein nonnales Leben. Im Mai 1881 kam

er nach Lourdes. Er starb 23 Jahre nach seiner Heilung, am 22. März 1898.
Seine Knochen wurden später exhumiert und werden im Medizinischen Büro
in Lourdes aufbewahrt. Sie zeigen die einzigartige Vemarbung mit Ausfüllung
der großen Lücke ohne jede Verkürzung des Beines.

Boissarie: Die großen Heilungen von Lourdes, S. 52.
" Ders., ebd.
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Medizinisches Gutachten:

Diagnose: Offener Bruch beider Knochen im oberen Drittel des linken Un

terschenkels mit Ausbleiben der knöchernen Überbrückung (Pseudarth-
rose).

Prognose: Keine Aussicht auf Heilung (infaust quoad valetudinem).
Therapie: Ausgesetzt, weil imwirksam.

Art der Heilung: Plötzlich, vollständig und dauerhaft, medizinisch nicht er

klärbar.

Kirchliche Approbation:

Am 25. Juli 1908 wurde die Heilung von Pieter de Rudder durch Bischof

Gustave Waffelaert aus Brügge (Belgien) als Wunder anerkannt.

9 Joachime DEHANT

Sachverhalt: Joachime Dehant wurde 1849 in Velaine-sur-Sambre (Belgien)
geboren und lebte zum Zeitpunkt der Heilung, am 13. September 1878, in
Gesves bei Assesses (Belgien).

Joachime war, nach einer überstandenen

Choleraerkrankung, seit ihrem 17. Lebens-

■Py'''* jähr körperlich schwer gezeichnet. Mit 29
^  ".4H Jahren kam sie am Abend des 12. Septem-

W " ^ "H ber 1878 mit einer 32 cm langen und 15
m  ̂ 1 breiten sowie durch Gangrän verkom-
Rf ' plizierten Wunde am rechten Bein, die be-

reits seit 12 Jahren bestand und bis auf den
Knochen ging, nach Lourdes. Die Wunde
erstreckte sich an der Außenseite des rech-
ten Beines zwischen Knie und Knöchel.
Die Tiefe der Wunde verursachte stetes
Zusammenziehen der Beinmuskulatur und
einen Klumpfuß (pes equinovarus). Au

ßerdem litt Joachime an einer Verrenkung der rechten Hüfte. Ihr Allgemein
zustand war durch dieses Leiden, für das es damals keine Behandlung gab,
schwer angeschlagen. Sie wog nur mehr 27 Kilo. Am 13. September 1878
ging sie um 4.00 Uhr morgens zur Grotte und stieg allein, ohne den Verband
von der Wunde zu nehmen, in das Bad, wo sie 30 Minuten lang verharrte
ohne jedoch geheilt zu werden. Um 9.00 Uhr setzte sie den Fuß ein zweites
Mal ins Wasser und verweilte darin 27 Minuten. Beim Heraussteigen stellte
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sie fest, dass sich die Wimde am rechten Bein geschlossen, die Sehnen wieder

hergestellt und die Haut erneuert hatten. Später, nach einem neuerlichen Bad,

nahm ihr Fuß wieder die normale Stellung ein.

Die Heilung, die auch von den behandelnden Ärzten bestätigt wurde, än
derte das Leben von Joachime grundlegend. Dreißig Jahre später war sie im
mer noch kerngesund, wie durch eine neuerliche Untersuchung festgestellt
wuxde.^®

Medizinisches Gutachten'.

Diagnose: Geschwür am rechten Bein mit extensiver Gangrän.
Prognose: Keine Aussicht auf Heilung und Lebensgefahr aufgrund des All

gemeinzustandes (infaust quoad valetudinem et vitam).

Therapie: Angemessen, aber unwirksam.

Art der Heilung: Plötzlich, vollständig und dauerhaft, medizinisch nicht er

klärbar.

Kirchliche Approbation:

Am 25. April 1908 wurde die Heilung von Joachime Dehant durch Bischof

Thomas Louis Heylen aus Namur als Wunder anerkannt.

10 Elisa SEISSON

Sachverhalt'. Elisa Seisson wurde 1855 in Rognonas (Frankreich) geboren,

wo sie auch zur Zeit der Heilung, am 29. August 1882, lebte.
Elisa erkrankte 1876 mit 21 Jahren und

wurde von Dr. Pigeon sechs Jahre hindurch

wegen chronischer Bronchitis und eines

organischen Herzleidens behandelt. Außer

dem hatte sie Ödeme an den unteren Glied
maßen. Sie reagierte jedoch auf keinerlei
Behandlung und wurde daher für unheilbar

erklärt.

In ihrer Verzweiflung sah sie die einzi
ge Heilungsmögliclikeit in einer Wallfahrt

nach Lourdes. Mit einem Pilgerzug machte
sie sich auf den Weg und kam am 29. Au
gust 1882 dort an. Gleich am ersten Tag ih
rer Wallfahrt wurde sie ins Bad gelegt und

Boissarie: Die großen Heilungen von Lourdes, S. 106-114; Tu. Mangiapan; Les Guerisons,
S. 72.
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als sie wieder herauskam, waren die Ödeme an ihren Beinen verschwunden.
Nach einem gesunden Schlaf erwachte sie am nächsten Tag mit dem Gefühl,
vollkommen geheilt zu sein. Dieser Eindruck wurde nach ihrer Rückkehr von
ihrem behandelnden Arzt am 18. September 1882 bestätigt.

Im Ärztebüro von Lourdes ist Blisas Besuch nach der Heilung am 30.8.1882
in einem von R Burosse M.I.C. verfassten Bericht vermerkt. In den folgenden
30 Jahren blieb sie bei voller Gesundheit.^"

Medizinisches Gutachten.

Diagnose: Herzhypertrophie mit Ödem an den unteren Gliedmaßen.
Prognose: Keine Aussicht auf Heilung (infaust quoad valetudinem).
Therapie: Angemessen, aber unwirksam.
Art der Heilung: Plötzlich, vollständig und dauerhaft, medizinisch nicht er

klärbar.

Kirchliche Approbation:

Am 12. Juli 1912 wurde die Heilung von Blisa Seisson durch Brzbischof

Fran9ois Bonnefoy von Aix, Arles und Embrun als Wunder anerkannt.

11 Schwester EUGENIA

Sachverhalt'. Schwester Eugenia wurde 1855 als Marie Mabille geboren und
lebte zum Zeitpunkt der Heilung, am 21. August 1883, in Bemay (Frank
reich).a Marie litt seit 1877 an einem Blind-

darmabszess, der direkt zu einer Bauch

fellentzündung führte, was damals nicht

behandelt werden konnte. Zur Bauchfell-

entzündung gesellte sich noch eine beid-

seitige Venenentzündung, sodass sie das

Bett hüten musste. 1880 wurde Marie

von dem berühmten Professor Pean aus

Paris untersucht. Er hielt einen chirurgi
schen Eingriff im vorliegenden Fall einer

langen chronischen Infektion im kleinen

Becken mit Blasen- und Darmfistel für

nicht angebracht. Alle Behandlungen zwi
schen 1880 und 1883 blieben erfolglos, der

Th. Mangiapan: Les Guerisons, S. 75-77.
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Allgemeinzustand der Patientin verschlimmerte sich. Im Angesicht des Todes
hatte Sr. Eugenia noch den Wunsch, nach Lourdes zu pilgern. Am 17. August
1883 reiste sie ab und traf am 21. August in Lourdes ein. Gleich nach ihrer

Ankunft ließ sie sich zur Grotte bringen, wo sie die Kommunion empfing.
Dabei empfand sie eine gewisse Linderung. Geheilt wurde sie jedoch erst am
Nachmittag beim Eintauchen in das Wasser. Sie stieg selbst aus dem Becken
und von diesem Augenblick an waren alle Krankheitszeichen verschwunden.

Sie konnte auf Anhieb gehen und nahm Nahrung zu sich. Nach der Rückkehr

in ihre Gemeinschaft widmete sie sich wieder ihrer Arbeit und konnte die Or

densregel der Schwestern befolgen, was ihr lange versagt gewesen war.
Die Ärzte, die sie untersuchten, allen voran Dr. Dunot de St Maclou, der im

gleichen Jahr das Ärztebüro gegründet hatte und den Fall nach der Heilung
verfolgte, verfassten einen fundierten Bericht.

In den folgenden 24 Jahren bis zur Anerkennung der Heilung als Wunder
änderte sich nichts an der blühenden Gesundheit von Sr. Eugenia.^'

Medizinisches Gutachten:

Diagnose: Abszess im kleinen Becken mit einer Blasen- und Darmfistel,

beidseitige Venenentzündung, geschwächter Allgemeinzustand.

Prognose: Keine Aussicht auf Heilung und Lebensgefahr (infaust quoad
valetudinem et vitam).

Therapie: Angemessen, aber unwirksam.

Art der Heilung: Plötzlich, vollständig und dauerhaft, medizinisch nicht er
klärbar.

Kirchliche Approbation:

Die Heilung wurde am 30. August 1908 durch Bischof Philippe Meunier
von Evreux als Wunder anerkannt.

12 Schwester JULIENNE

Sachverhalt: Schwester Julienne wurde 1864 als Ahne Bruyere im Dorf La

Roque in der Nähe von Sarlat (Frankreich) geboren und am 1. September

1889 im Alter von 25 Jahren geheilt.

Julienne litt als Kind unter chronischer Entzündung der Augenlider und der

Bindehaut. Im 19. Lebensjahr trat sie bei den Ursulinen ein und erhielt den
Namen Schwester Julienne. Sie wurde im Kloster als Pförtnerin eingesetzt.
Bereits im August 1886 traten in Fonu einer starken Bronchitis die ersten An-

Ders., ebd., S. 80-81.
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zeichen einer Krankheit auf, die sich in kürzester Zeit als schwere Lungentu
berkulose mit Kavemenbildung erwies. Ende 1887 attestierten die im Kloster

tätigen Ärzte Dr. Lagarce und Dr. Pomarel Bluthusten, der Sr. Julienne in
eine lebensbedrohliche Situation brachte.

Die Lungenblutungen mit heftigem Fieber
steigerten sich zu jenem kachektischen Zu

stand, der die letzte Lebensphase solcher
Erkrankungen signalisiert. Als Sr. Julienne

von den Heilungen in Lourdes hörte, wur
de sie von großer Hoffnung beseelt. Ende
August reiste sie nach Lourdes, wo sie am

1. September 1889, begleitet von drei Hel

ferinnen, im Krankenwagen zum Bad von

Massabielle gefahren wurde. Ihr Zustand

war sehr schlecht und beim Eintauchen in

das Bad schien ihre letzte Stunde geschla
gen zu haben. Doch plötzlich öffnete sie

ihre Augen und ihr Gesicht nahm Farbe an. Ohne fremde Hilfe erhob sie sich

und wollte zur Grotte von Massabielle gehen.
Schwester Julienne wurde von den Ärzten Dunot de St Maclou und Boissa-

rie untersucht, die keinerlei medizinische Erklärung für ihre Heilung fanden.
Zwanzig Jahre später wurde die Schwester von einem neuen Ärztekollegi

um befragt und untersucht, das zum selben Ergebnis gelangte wie das erste
zwanzig Jahre zuvor.

Medizinisches Gutachten:

Diagnose: Lungentuberkulose mit Kavemenbildungen und Lungenblutun
gen.

Prognose: Keine Aussicht auf Heilung und Lebensgefahr (infaust quoad
valetudinem et vitam).

Therapie: Angemessen, aber unwirksam.

Art der Heilung: Plötzlich, vollständig und dauerhaft, medizinisch nicht er
klärbar.

Kirchliche Approbation:

Am 7. März 1912 wurde die Heilung von Schwester Julienne durch Bischof
Albert Negre von Tülle als Wunder anerkannt.

Boissarie: Die großen Heilungen von Lourdes, S. 7-15.
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13 Schwester JOSEPHINE-MARIE

Sachverhalt: Schwester Josephine-Marie wurde am 5. August 1854 als Anne

Jourdain in Le Havre geboren und lebte zum Zeitpunkt der Heilung, am 21.
August 1890, in Goincourt (Frankreich).

Nach ihrem Eintritt in eine Schwestemgemeinschaft erhielt sie den Ordens

namen Josephine-Marie. Bereits seit längerem an einer schweren Rückgrat
verkrümmung und einer Lungentuberkulose dritten Grades leidend, war sie

im Juli 1890 dem Tode nahe. Die Erkrankung kam nicht von ungefähr, waren
doch bereits zwei ihrer Schwestern und ein Bruder an Tuberkulose gestor
ben.

Aus Gehorsam nahm Josephine-Marie an einer Wallfahrt nach Lourdes

teil, obwohl ihr Arzt davon abgeraten hatte. Ihre Hinreise mit dem nationa

len Pilgerzug war von Anfällen überschattet. Als sie am 20. August 1890 in

Lourdes ankam, wurde sie sofort in das Lourdeswasser getaucht. Doch erst am

Tag darauf, nach dem zweiten oder dritten Eintauchen in das Wasser, fühlte sie

sich um so vieles besser, dass sie von einer Heilung sprach.

Der Arzt, der gegen die Reise gewesen war, untersuchte sie einige Tage
nach ihrer Rückkehr in das Kloster und attestierte ihr, dass die Krankheit völ

lig verschwunden war. Schwester Josephine-Marie konnte daraufliin wieder
ein nonuales Leben in der Gemeinschaft führen.

Medizinisches Gutachten:

Diagjiose: Lungentuberkulose.

Prognose: Keine Aussicht auf Heilung und Lebensgefahr (infaust quoad
valetudinem et vitam).

Therapie: Angemessen, aber unwirksam.
Art der Heilung: Plötzlich, vollständig und dauerhaft, medizinisch nicht er

klärbar.

Kirchliche Approbation:

Am 10. Oktober 1908 wurde die Heilung von Schwester Josephine-Marie

durch Bischof Marie Jena Douais von Beauvais als Wunder anerkannt.

14AmelieCHAGNON

Sachverhalt: Ämelie Chagnon wurde am 17. September 1874 in Poitiers
(Frankreich) geboren und am 21. August 1891 im Alter von fast 17 Jahren
geheilt.

Tu. Mangiapan: Les Guerisons, S. 88-89.
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Mit 13 Jahren (1887) erkrankte Amelie an einem Knieleiden. Die Schmerzen
wurden zunächst dem Wachstum zugeschrieben. In Wirklichkeit litt sie an Tu
berkulose, die sich dann noch auf den linken Fuß ausdehnte. Wegen Arbeits

unfähigkeit, vor allem aber wegen der Aus-

breitung der skrofulös-tuberkulösen Kno-

M _,| chenerkrankung, musste sie am 28. Oktober

•-,."1 1890 in das Spital eingeliefert werden. Der
Arzt Dr. Lamardiere sprach als Erster da-

von, dass die Krankheit ohne Aussicht auf

Heilung sei. Obwohl Amelie schon 1889 in

Lourdes gewesen war, ohne eine Bessemng
"  zu erfahren, gab sie die Hoffriung nicht auf.

Im August 1891 teilte sie einem ihrer Ärzte
mit, dass sie eine neuerliche Wallfahrt nach

Lourdes unternehmen wolle. Dieser war

daraufhin bereit, die vorgesehene Operati-

■"lA. I on zu verschieben.

Am 21. August 1891, um 9.00 Uhr morgens, kam Amelie in Lourdes an.
Um 15.00 Uhr desselben Tages ließ sie sich, fast bewusstlos, in das Wasserbe
cken tauchen. Nach anfänglich heftigen Schmerzen trat plötzlich Linderung
ein. Amelie war augenblicklich geheilt. Auf der Rückfahrt benötigte sie keine
Pflege mehr und noch weniger eine Operation. Die Krankheit war ohne Folge
erscheinungen geheilt, wie Dr. Dupont feststellte; Die Fistelbildimg von etwa
zwei cm war verschwunden, die Vemarbung vollständig. Das betreffende Ge
lenk schmerzte bei Druckausübung nicht mehr. Amelie fühlte sich frei und
lebte wieder auf. Ende November 1891 trat sie bei den Herz Jesu-Schwestern

in Poitiers ein und arbeitete später als Ordensfrau in der Nähe von Toumay
(Belgien).

Schließlich bescheinigte auch eine ärztliche Kommission die plötzliche und
dauerhafte Heilung von Amelie Chagnon als medizinisch nicht erklärbar.

Medizinisches Gutachten:

Diagnose: Tuberkulöse Osteoarthritis des Knies und des Mittelfußknochens
2 (Os metatarsale II).

Prognose: Keine Aussicht auf Heilung (infaust quoad valetudinem).
Therapie: Angemessen, aber unwirksam.

" Boissarie; Die großen Heilungen von Lourdes, S. 63-76; Th. Mangiapan: Les Guerisons
S. 89.


